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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Ein eigentliches Anwaltsgesetz forderte eine Motion Vogler (csp, OW). Das bestehende
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) erfasse den
Anwaltsberuf nicht in seiner Gesamtheit und decke die Lücken nicht, die aufgrund
zunehmender Mobilität der Anwaltschaft und der Revision der Zivil- und
Strafprozessordnung entstehen. Vor allem beratend tätige Anwältinnen und Anwälte
unterstünden dem BGFA nicht. Auch die Zulassung zum Anwaltsberuf sowie die
Organisationsmöglichkeiten von Anwaltskanzleien müssten kantonal einheitlich geregelt
werden. In der Herbstsession sagte der Nationalrat ja zu diesem Vorstoss. Das auch vom
Bundesrat empfohlene Anliegen wurde im Berichtsjahr in der kleinen Kammer allerdings
noch nicht behandelt. 1

MOTION
DATUM: 28.09.2012
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahm auch der Ständerat die Motion Vogler (csp, OW) an. Da die
grosse Kammer den Vorstoss für ein Anwaltsgesetz bereits im Vorjahr gutgeheissen
hatte, wurde der Bundesrat mit Beschluss der kleinen Kammer aufgefordert, das
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) so zu
revidieren, dass es alle, insbesondere auch die beratend tätigen Anwältinnen und
Anwälte erfasst und die Zulassung zum Anwaltsberuf sowie die
Organisationsmöglichkeiten von Anwaltskanzleien kantonal einheitlich regelt. 2

MOTION
DATUM: 14.03.2013
MARC BÜHLMANN

Mitte April und damit rund fünf Jahre nach der Überweisung der entsprechenden
Motion Vogler (csp, OW) durch die Räte beantragte der Bundesrat, den Auftrag für den
Entwurf eines umfassenden Anwaltsgesetzes abzuschreiben. Das Bundesamt für Justiz
habe zwar eine Totalrevision des geltenden Anwaltsgesetzes (BGFA) vorbereitet,
zwischenzeitlich hätten aber Entscheide des Bundesgerichts eine solche obsolet
gemacht. Konkret hatte das Bundesgericht entschieden, dass der Anwaltsberuf
innerhalb einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich ausgeübt werden darf (BGE 138 II 440)
– eine der Anregungen der damaligen Motion. Darüber hinaus habe man festgestellt,
dass die Unterschiede zwischen den Kantonen bezüglich der Voraussetzungen für die
Erteilung eines Anwaltspatentes derart gross seien, dass eine Vereinheitlichung auf
Bundesstufe kaum zu verwirklichen wäre. Man könne zwar eine Harmonisierung der
Informatik in der Strafjustiz einrichten, dafür sei aber keine Gesetzesänderung nötig.
Schliesslich sei in der Zwischenzeit auch der Schweizerische Anwaltsverband, mit dem
man regelmässig Kontakt gehabt habe, zum Schluss gekommen, dass eine
Gesetzesrevision nicht mehr nötig sei. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.04.2018
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN
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hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 4

1) Mo. 12.3372: AB NR, 2012, S. 1792.
2) Mo. 12.3372: AB SR, 2013, S. 196.
3) BBl. 2018, S. 2301 ff.
4) AB NR, 2018, S. 632 ff.
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